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Formular zur kleinen Zweithörerschaft  
an der Medizinischen Fakultät  
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 

Zur Vorlage im Studiendekanat der Medizinischen Fakultät.  
Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Formular für die Zulassung zum 
Semester und für die Gruppeneinteilung vorlegen müssen. 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort 

 

Ersthörer-Hochschule  

 

Titel der Lehrveranstaltung / des angestrebten Leistungsnachweises 

 

Zulassung durch Fachvertreterin / Fachvertreter (Institut / Klinik, Name)  

 

Anlagen 

  Studierendenausweis der Heimatuniversität 

  Zweithörerschein der Universität Bonn 

  Bescheinigung der Heimatuniversität, dass der Prüfungsanspruch für den 
angestrebten Leistungsnachweis nicht durch endgültiges Nicht-Bestehen 
verloren wurde 

  für klinische Veranstaltungen: Arbeitsmedizinische Vorsorgebescheinigung 
des Betriebsärztlichen Dienstes 

 

 

Datum, Unterschrift 
durch das Studiendekanat eingeteilt in Gruppe ___ 

 

 

HINWEIS 

Der Prüfungsausschuss Humanmedizin hat festgelegt, dass Kleine Zweithörer Prüfungen 

nicht isoliert antreten dürfen, sondern die Teilnahme an der Lehrveranstaltung und der Prüfung für den Erwerb 

von Leistungsnachweisen notwendig ist. Zudem gelten auch für Zweithörer die Regelungen der Studien- und 

Prüfungsordnung hinsichtlich Beschränkung der Versuchsanzahl,  Rücktritt von Lehrveranstaltungen etc. (s. 

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/lehre-studium/studiengaenge/humanmedizin/pruefungsamt ). 
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